
Covid – Impfstatussystem  

Anleitung zur Erfassung des Genesenen-/Impfstatus 

 

Über unser Online-Tool können Sie in nur wenigen Minuten Ihren Genesenen- /Impfstatus über den QR-Code (EU-Zertifikat) erfassen.  

Die Erfassung funktioniert am PC und über das Smartphone (favorisierte Variante) 

Halten Sie hierzu am Besten Ihren digitalen QR-Code (Impfzertifikat) bereit.  

Folgende Möglichkeiten haben Sie :  

 Screenshot des Zertifikats von Corona-Warn-App  Sowohl für Android als auch für IOS 

 Screenshot des Zertifikats von CovPass App (nur IOS) 

 EU-Zertifikat aus CovPass App (PDF) – Zertifikate anzeigen  Impfzertifikat (das aktuellste)  EU-Ausdruck erstellen über die CovPass App und als 

PDF abspeichern  

 Ausgedruckter QR-Code (Papier)  Kann über Handykamera erfasst werden (Je nach Qualität des Papiers kann es zu Problemen kommen, dann bitte 

eine der anderen Möglichkeiten ausprobieren) 

 

Sollten Sie hierzu Fragen haben, können Sie sich gerne bei uns melden:  

Simone Büttner Tel.: 069/ 7601 3408 

Chrissoula Sarassi Tel.: 069/7601 3032 

 

  



Sie gelangen entweder über folgenden Link: https://stiftung.statussystem.de/ oder über den QR-Code auf dem Plakat (Aushänge in den Einrichtungen) auf das 

Erfassungstool.  

 

Zum Registrieren klicken sie bitte auf  Erstmalig registrieren  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://stiftung.statussystem.de/


Anschließend öffnet sich folgende Seite:  

 

Hier tragen Sie bitte zunächst Ihre Personalnummer (diese finden Sie auf Ihrer Gehaltsabrechnung) und anschließend Ihre weiteren Personenbezogenen Daten 

ein. Bitte nutzen sie bevorzugt ihre private E-Mail-Adresse. Sobald Sie auf das blaue Feld „Registrieren“ klicken, werden Sie auf die nächste Seite weitergeleitet. 

Hier haben Sie die Möglichkeit die eingegebenen Daten zu überprüfen. 

 

Über eine erneute Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse bestätigen sie Ihre Registrierung.  

  



Als nächstes gelangen Sie auf folgende Übersicht. Dort müssen sie auf „Zertifikat scannen“ klicken: 

 

 

 

 

 

 

Und landen anschließend auf folgender Seite: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Funktion „Zertifikat jetzt scannen und prüfen“ kann nur über das Smartphone genutzt werden.  

Über „Datei auswählen“ können Sie das generierte PDF Dokument oder einen Screenshot hochladen.   



Nachdem sie das Dokument hochgeladen haben, erscheint folgende Meldung mit ihren personenbezogenen Daten: 

 

 

Wenn sie auf „Zertifikat speichern“ klicken, werden sie automatisch auf die Übersichtsseite umgeleitet. 

  



Dort erscheint die Meldung, dass das Zertifikat hochgeladen wurde und es wird angezeigt wann das Zertifikat ausgestellt und gescannt wurde. 

 

 

Sollte einer dieser beiden Schritte nicht funktionieren, versuchen sie es bitte erneut. Bitte versuchen sie auch andere Wege um den QR-Code oder das 

Impfzertifikat hochzuladen. 

 

Bei weiteren Fehlermeldungen wenden sie sich bitte an die o. g. Ansprechpartner. 

 

  



Wenn Sie sich zunächst nur Registrieren und Ihren Status zu einem späteren Zeitpunkt erfassen oder Ihren Status aktualisieren wollen, gehen Sie bitte wie folgt 

vor:  

 Klicken Sie auf der Startseite auf „Schon registriert? Dann hier Impf-/Genesenzertifikate einsehen oder Neue anlegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie werden nach Ihrer Personalnummer und/oder Geburtsdatum gefragt, diese geben sie entsprechend ein und landen auf der Übersichtsseite. Anschließend 

können sie Ihren Status, wie oben beschrieben, erfassen, einsehen oder aktualisieren. 



In welchem Gesetz steht die Impfpflicht?  
§ 20a Infektionsschutzgesetz (IfSG): https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__20a.html 
 
 
Warum muss ich mich registrieren? Ich habe meinen Vorgesetzten doch bereits informiert. 
Es bestehen eindeutige Vorgaben in welcher Form der Nachweis gegenüber dem Arbeitgeber zu 
erfolgen hat. Mit dieser Plattform wird sichergestellt, dass alle Mitarbeiter:innen den Nachweis zu 
gleichen Bedingungen und gemäß der der geltenden Vorgaben an zentraler Stelle erbringen. 
 
 
Was ist ein gültiger Impfnachweis? 
Es gelten die Vorgaben des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI):  
https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-
inhalt.html?nn=169730&cms_pos=3 
 
 
Warum gelten die Vorgaben des PEI?  
In § 20a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 IfSG steht, dass § 2 Nummer 3 COVID-19-Schutzmaßnahmen-
Ausnahmenverordnung (SchAusnahmV) definiert, was ein Impfnachweis ist. In § 2 Nr. 3 
SchAusnahmV ist wiederum die o.g. Internetseite des PEI abgedruckt.  
 
 
Was ist ein gültiger Genesenennachweis? 
Es gelten die Vorgaben des Robert Koch-Instituts (RKI): 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Genesenennachweis.html 
 
 
Warum gelten die Vorgaben des RKI?  
In § 20a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 IfSG steht, dass § 2 Nummer 5 SchAusnahmV definiert, was ein 
Genesenennachweis ist. In § 2 Nr. 5 SchAusnahmV ist wiederum die o.g. Internetseite des RKI 
abgedruckt. 
 
 
Warum kann ich nicht einfach meinen Impfausweis vorlegen? 
Die Beurteilung eines medizinischen Dokuments obliegt ausschließlich entsprechend ausgebildeten 
Personen. Diese Erhebung erfolgt allerdings zentral und wird durch nicht-medizinisches Personal 
administriert. Von daher kann die Erfassung und Bewertung nur mittels des Impfzertifikats mit dem 
entsprechenden QR-Code erfolgen. 
 
 
Woher bekomme ich den QR-Code? 
Sofern Ihnen der QR-Code nicht beim Arzt oder am Impfort ausgehändigt wurde können Sie sich 
diesen gegen Vorlage des Impfausweises in nahezu jeder Apotheke ausstellen lassen. Die 
Ausstellung ist kostenlos und dauert i.d.R. nur wenige Minuten. 
 
 
Wo finde ich meine Personalnummer? 
Diese finden Sie auf Ihrer Gehaltsabrechnung rechts oben. 
 
 
Ich habe meine Personalnummer eingegeben kann mich aber nicht anmelden. 
Einige Mitarbeiter:innen haben aufgrund einer zweiten Beschäftigung (z.B. Pflegekräfte im Flexpool) 
zwei Personalnummern. Da pro Kopf nur eine Personalnummer hinterlegt ist probieren Sie es bitte mit 
der anderen. 
 
Sollte es dennoch nicht funktionieren wenden Sie sich bitte an info.personal@sthhg.de. 
 
 
Was passiert mit den Daten?  
Die Daten der Mitarbeiter:innen ohne gültigen Impf- oder Genesenennachweis werden dem 
Gesundheitsamt gemeldet. Auch die jeweiligen Vorgesetzten und der Betriebsärztliche Dienst werden 
über einen fehlenden Nachweis informiert. 

https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__20a.html
https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-inhalt.html?nn=169730&cms_pos=3
https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-inhalt.html?nn=169730&cms_pos=3
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Genesenennachweis.html
mailto:info.personal@sthhg.de


Was passiert, wenn ich geimpft bin mich aber dennoch nicht hier registriere? 
Die Verpflichtung der Arbeitnehmer bezieht sich auf den vorzulegenden Nachweis. Von daher ist das 
Gesundheitsamt seitens des Arbeitgebers über jeglichen fehlenden Nachweis zu informieren. 
 
 
Wo werden diese gespeichert?  
Diese Datenerhebungsplattform wird von der SaaS Systems GmbH nach den Bestimmungen der 
DSGVO betrieben.  Die Datenverarbeitung findet ausschließlich in Deutschland oder in einem 
Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraums statt. 
 
Wer sieht diese Daten? 
Der Zugang in der Stiftung obliegt ausschließlich der Personalabteilung. 
 
 
Wie lange werden sie gespeichert? 
Der Impfstatus wird für die Dauer der Beschäftigung gespeichert. 
 
 
Welche Daten muss ich weitergeben? 
Personalnummer, Name, Vorname, Geb.-Datum Tel., E-Mail 
 
 
Im Falle eines ärztlichen Attestes zur Kontraindikation: Welche Unterlagen muss ich zur 
Verfügung stellen bzw. reicht das ausführliche ärztliche Attest? 
In diesem Fall werden die Unterlagen seitens des betriebsärztlichen Dienstes geprüft und 
abschließend beurteilt. 
 
 
Die bisherigen Fragen haben mir nicht weitergeholfen… 
Bitte wenden Sie sich mit Ihrer Frage an info.personal@sthhg.de. Wir werden uns schnellstmöglich 
mit Ihnen in Verbindung setzen und Sie unterstützen. 

mailto:info.personal@sthhg.de

